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AUSSCHREIBUNG DER WAHL (WAHLKUNDMACHUNG) 
BETREFFEND DIE VERTRETERINNEN UND VERTRETER SOWIE 

DIE 
STELLVERTRETERINNEN UND STELLVERTRETER DER LEHRPERSONEN UND 

DES VERWALTUNGSPERSONALS 
IM HOCHSCHULKOLLEGIUM DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE WIEN 

Wien, den 26.08.2024 

1. Die Wahlkommission zur Wahl des Hochschulkollegiums
(§ 4 Satzung der PH Wien i.d.g.F.) setzt sich folgendermaßen zusammen:
Vorsitzende: Vizerektorin Elisabeth Sieberer
(gemäß § 4 Abs. 3 und 1 Satzung i.d.g.F. von Rektorin Herzog Punzenberger beauftragt)

Andrea Hoch 
Christine Ottner-Diesenberger 
Hans-Peter Freudenthaler 
Merve Yavuz 
Renate Pfann 
Sven Severin 

2. Tag der Wahl ist der 23. September 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr

Ergänzung: Laut Beschluss des Rektorates vom 12. August 2024 wird am 
16.09.2024 von 10:00 bis 13:00 Uhr ein zusätzlicher Halb-Wahltag zur Verfügung 
gestellt.  

Ort der Wahl: PH Wien (Raum 4.1.042, Grenzackerstraße 18, 1100 Wien) 

3. Die Mitglieder des Hochschulkollegiums sowie deren Stellvertreterinnen bzw.
Stellvertreter sind in gleicher, unmittelbarer, geheimer und persönlicher
Verhältniswahl zu wählen (§ 2 Satzung der PH Wien i.d.g.F.).

4. Wahlberechtigte (gemäß § 3 Satzung der PH Wien i.d.g.F.):
Für die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter der Lehrpersonen sowie deren
Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter in das Hochschulkollegium sind alle Personen
aktiv und passiv wahlberechtigt, die am Stichtag dem Lehrpersonal im Sinne des
§ 18 Abs. 1 Z 1 und 2 Hochschulgesetz 2005 der Pädagogischen Hochschule
Wien angehören.

Für die Wahl der Vertreterinnen bzw. Vertreter des Verwaltungspersonals sowie 
deren Stellvertreterinnen bzw. Stellvertreter in das Hochschulkollegium sind alle 
Personen aktiv und passiv wahlberechtigt, die am Stichtag dem 
Verwaltungspersonal der Pädagogischen Hochschule Wien angehören. 

5. Stichtag ist der Tag der Wahlkundmachung im Mitteilungsblatt der Pädagogischen
Hochschule Wien.
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6. Zahl der zu wählenden 
➢ Vertreterinnen und Vertreter der Lehrpersonen: 6 
➢ Stellvertreterinnen und Stellvertreter der Lehrpersonen: 6 
➢ Vertreterinnen und Vertreter des Verwaltungspersonals: 2 
➢ Stellvertreterinnen und Stellvertreter des Verwaltungspersonals: 2 

 
 

7. Die Einbringung von Wahlvorschlägen (Kandidatur als Mitglied bzw. als 
stellvertretendes Mitglied des Hochschulkollegiums) ist: vom 03. Juli 2024 bis 23. 
August 2024 möglich.  
 
Für die Wahlvorschläge wird im SharePoint ein Formblatt 
(https://phwienacat.sharepoint.com/sites/Lehre/SitePages/HSK-Wahl-2024.aspx) 
aufgelegt. 
Übermitteln Sie das ausgefüllte und unterzeichnete Formblatt per Mail an 
vrls@phwien.ac.at oder geben Sie es persönlich im Sekretariat der Vorsitzenden der 
Wahlkommission (Zi.4.1.068, Grenzackerstraße 18, 1100 Wien), jeden Montag von 
09:00 - 14:00 Uhr ab.  
 
Später einlangende Wahlvorschläge können gemäß § 7 Satzung der PH Wien 
i.d.g.F. nicht berücksichtigt werden. 
 
 

8. Die Verlautbarung der zugelassenen Wahlvorschläge erfolgt am 27. August 2024 
im Mitteilungsblatt der Pädagogischen Hochschule Wien. 

 
 

9. Das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis liegt vom 03. Juli 2024 bis 15. Juli 
2024 bei der Vorsitzenden der Wahlkommission (Zi.4.1.070, Grenzackerstraße 18, 
1100 Wien), Montag bis Donnerstag von 09:00 - 14:00 Uhr und Freitag von 09:00 - 
13:00 Uhr oder zur Einsicht auf. 
 
Einsprüche gegen das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis wären in dieser Zeit bei 
dem Vorsitzenden der Wahlkommission schriftlich einzubringen. 
 
Einsprüche gegen die zugelassenen Wahlvorschläge können bis 03.09.2024 an 
vrls@phwien.ac.at übermittelt werden.   

 
 

10. Zur Einsichtnahme in das Wählerinnen- und Wählerverzeichnis und zur Wahl 
des Hochschulkollegiums ist in jedem Fall die Mitnahme des PH-Ausweises 
oder eines anderen Lichtbildausweises erforderlich! 

 
 

11. Eine Briefwahl ist laut Wahlordnung (Satzung § 8, Abs. 3, Z 3 Satzung der PH Wien 
i.d.g.F.) für die Wahl der Mitglieder des Hochschulkollegiums nicht vorgesehen. 
 
 
 
 
 
Rektorin Priv.-Doz.in Magda Dr.in Barbara Herzog-Punzenberger e.h 
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